
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 06.03.2017 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/490 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 29.03.2017 

Rat 06.04.2017 

 
 

 

Betreff: Abfallsammlung und -beförderung in der Gemeinde Rosendahl 

hier: Gemeinsame europaweite Ausschreibung der 

Entsorgungsleistungen durch die Städte und Gemeinden des 

Kreises Coesfeld 
 

 

FB/Az.: II/720.00 
 

 

Produkt: 30/11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung 
 

 

 

Bezug: VEA TOP   9: SV IX/432 vom 07.12.2016 
VEA TOP 16: SV IX/432 vom 15.12.2016 

 

 

Finanzierung: 

 
Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   

 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von: -   

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag: -  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Rosendahl beschließt für Rosendahl  

1. Restmüllsammlung und –transport 
 
a) Sammlung des Restmülls für Rosendahl wie bisher im zweiwöchentlichen 

Rhythmus. 
b) Transport des Restmülls zu der vorgegebenen Anlieferstelle des Kreises Co-

esfeld wie bisher. 
c) Behältergestellung in den Größen von 60 l, 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l (Miet-

kauf) sowie Gestellung von Abfallsäcken mit einem Volumen von 80 l. 
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst wie bisher. 

 
2. Bioabfallsammlung und –transport 
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a) Sammlung des Bioabfalls ganzjährig im zweiwöchentlichen Rhythmus in Ro-

sendahl.  
b) Transport des Bioabfalls zu der vorgegebenen Anlieferstelle des Kreises Co-

esfeld wie bisher. 
c) Behältergestellung in Rosendahl in den Größen von 120 l und 240 l (Mietkauf). 
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst wie bisher. 

 
3. Sammlung und Transport von PPK 

 
a) Sammlung des PPK-Abfalls, für Rosendahl wie bisher im vierwöchentlichen 

Rhythmus, zusätzlich Großbehälter z. T. auch im ein- bzw. zweiwöchentlichen 
Abfuhrrhythmus 

b) Transport des Altpapiers zu einer Umschlaganlage des Bieters und Umschlag 
des „kommunalen“ Altpapiers zur Verwertung durch die WBC wie bisher 

c) Behältergestellung in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l (Mietkauf)  
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst wie bisher 

 
 
 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld haben auf Grundlage einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung (siehe SV IX/432) die Aufgabe der Sammlung und Beförde-
rung von Abfällen (insbesondere Rest- und Bioabfälle und Altpapier) ab dem 1. Januar 
2019 auf den Kreis Coesfeld, vertreten durch die WBC, übertragen. Die sonstigen bei 
den Städten und Gemeinden liegenden Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung 
(u.a. Satzungsrecht, Gebühreneinzug, Abfallberatung) sind bei den Städten und Ge-
meinden verblieben. 
 
Auf dieser Grundlage wird zurzeit durch die WBC ein EU-weites Vergabeverfahren für 
die notwendigen Entsorgungsdienstleistungen in den Städten und Gemeinden durch-
geführt. Diese neu auszuschreibenden Sammelverträge sollen bis zum 31. Dezember 
2025 (siebenjährige Laufzeit mit einjähriger Optionsverlängerung bis zum 31.12.2026) 
gelten.  
 
Im 2. Entwurf des Pflichtenheftes sind folgende Entsorgungsdienstleistungen geplant: 
 

1. Restmüllsammlung und –transport 
 
a) Sammlung des Restmülls, je nach Kommune im zwei- bzw. vierwöchentlichen 

(Großbehälter teilweise im wöchentlichen) Rhythmus 

Rosendahl: bisher zweiwöchentlicher Rhythmus 
b) Transport des Restmülls zu der vorgegebenen Anlieferstelle des Kreises Co-

esfeld  

Rosendahl: wie bisher 
c) Behältergestellung in den Größen von 60 l, 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l (Miet-

kauf) sowie Gestellung von Abfallsäcken mit einem Volumen von 80 l 

Rosendahl: bisher nur Behältermiete 
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst 

Rosendahl: wie bisher 
 

2. Bioabfallsammlung und –transport 
 
a) Sammlung des Bioabfalls im zweiwöchentlichen Rhythmus  

Rosendahl: bisher zweiwöchentlicher Rhythmus (Ausnahme: Dezember 

bis Februar vierwöchentlicher Rhythmus) 
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b) Transport des Bioabfalls zu der vorgegebenen Anlieferstelle des Kreises Co-

esfeld 

Rosendahl: wie bisher 
c) Behältergestellung in den Größen von 80 l, 120 l und 240 l (Mietkauf) sowie 

Gestellung von Abfallsäcken mit einem Volumen von 120 l 

Rosendahl: bisher nur Behältermiete für 120 l und 240 l, keine Abfallsä-

cke 
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst 

Rosendahl: wie bisher 
 
 
 
 

3. Sammlung und Transport von PPK 
 
a) Sammlung des PPK-Abfalls, je nach Kommune im vier-, sechs- bzw. achtwö-

chentlichen Rhythmus, Großbehälter z. T. auch im ein- bzw. zweiwöchentli-
chen Abfuhrrhythmus 

Rosendahl: bisher vierwöchentlicher Rhythmus 
b) Transport des Altpapiers zu einer Umschlaganlage des Bieters und Umschlag 

des „kommunalen“ Altpapiers zur Verwertung durch die WBC 

Rosendahl: wie bisher 
c) Behältergestellung in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l (Mietkauf) sowie 

Umleerbehälter von 35 m3 und Abfallsäcke mit einem Volumen von 80 l 

Rosendahl: bisher nur Behältermiete für 120 l und 240 l, keine Abfallsä-

cke  
d) Behälterbestandspflege und Behälteränderungsdienst 

Rosendahl: wie bisher 
 
Zu Nr. 2. a) ist anzumerken, dass seitens der Verwaltung der Vorschlag gemacht wird die 
Bioabfallsammlung ganzjährig im zweiwöchentlichen Rhythmus durchzuführen. Gründe 
hierfür sind zum einen, dass in den letzten Jahren die Unzufriedenheit der Bürger ange-
stiegen ist, wenn es darum geht, dass der Biomüll witterungsbedingt, gerade in den Mo-
naten Dezember bis Februar, in den Gefäßen festfriert und die nächste Abfuhr des teil-
weise nicht geleerten Gefäßes erst nach 4 Wochen erfolgt. Zum anderen wäre Ro-
sendahl die einzige Gemeinde mit dieser Sonderregelung. Eine entsprechende Sat-
zungsänderung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 der gemeindlichen Abfallsatzung erfolgt dann zeit-
gerecht zum 01.01.2019.  
 
Zu Nr. 2. c) Die bisherigen Behältergrößen von 120 l und 240 l sind ausreichend und soll-
ten beibehalten werden.  
 
Zu Nr. 3. c) Das bisherige Behälterangebot von 120 l und 240 l sollten um 1.100 l Behäl-
ter erweitert werden. (z.B. für Schulen und Mehrfamilienhäuser) 
 
Die übrigen Regelungen sollten beibehalten werden. 
 
 
 
Im Auftrage:    Im Auftrage:   Kenntnis genommen: 
 
 
 
Berger 
Produktverantwortliche 

           Nürenberg 
           Kämmerin 

   Gottheil 
   Bürgermeister 
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